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Der Studentenrat der TU Bergakademie Freiberg hat am 21.01.2016 gemäß § 26 des 

Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächs.HSFG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (Sächs.GVBl. S. 3), zuletzt 

geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015 (Sächs.GVBl. S. 349) die 

nachstehende 

 

1. Satzung zur Änderung der Wahlordnung 

der Studentenschaft der TU Bergakademie Freiberg 

 

beschlossen. 

 

Artikel 1 

 

Die Wahlordnung der Studentenschaft der TU Bergakademie Freiberg vom 

23.10.2015 (Amtliche Bekanntmachung der TU Bergakademie Freiberg Nr. 23 vom 

23.10.2015) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Wahlen zu den Fachschaftsräten finden in der zweiten bis siebten 

Vorlesungswoche des Sommersemesters statt.“ 

 

2. § 13 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) Die Stimmabgabe ist an einem oder mehreren aufeinanderfolgenden, nicht 

vorlesungsfreien Tagen jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr durchzuführen. Der 

Wahlleiter kann nach Zustimmung des Wahlausschusses kürzere 

Öffnungszeiten für die Stimmabgabe festlegen. 

 

3. § 19 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) Jeder Fachschaftsrat wählt innerhalb von zwei Wochen nach seiner 

konstituierenden Sitzung bis zu drei Mitglieder in den Studentenrat. Diese 

Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) 

gemäß § 16 Abs. 2. Bei dieser Wahl findet eine Briefwahl nicht statt. Bei der 

Wahl hat jeder Wähler drei Stimmen. Der Satz „Die Wähler müssen nicht 

Mitglieder des Fachschaftsrates, aber der Fachschaft sein“ wird gestrichen. 
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Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der TU Bergakademie Freiberg in Kraft. 

 

Freiberg, 21.01.2016 

 
 
gez.         
Felix Hallfarth      Malina Schlosser 
Vorsitzender des Studentenrates    Sprecherin des Studentenrates 
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